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AntragstellerInnen: SPD-Kreisverband Kronach

Empfänger: Landesparteitag

SAG3: Änderung des §3 (7) der Landesverbandssatzung, Zulassung von Vollversamm-

lungen zur Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahlen
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Im Paragraf 3 Abschnitt 7 der bayerischen Landesverbandsatzung der SPD ist

nur die Delegiertenversammlung als Instrument der Kandidatenaufstellung

bei den Kommunalwahlen (bei Gemeindenmit mehr als einemOV genannt.

Vollversammlungen, die nach Wahlgesetz zulässig sind und auch vom SPD-

Organisationsstatut nicht ausgeschlossen sind, sollen ebenfalls zugelassen

werden. Grundlage für eine Vollversammlung sind entsprechende Beschlüs-

se der Hauptversammlungen der betreffenden Ortsvereine.

Begründung

In manchen (kleineren) Gemeinden existieren zwei oder mehr SPD-

Ortsvereine. Wenn diese die Aufstellungskonferenz zur Kommunalwahl als

Delegiertenwahl durchführen, ist die Zahl der Teilnehmer, unabhängig von

derWahl des Delegiertenschlüssels stark begrenzt. Die Zulassung einer Voll-

versammlung lässt allen Mitgliedern die Möglichkeit, sich an diesem demo-

kratischen Vorgang zu beteiligen. Auch für die Öffentlichkeitswirkung ist ei-

ne stärkereBeteiligung (als dies bei einerDelegiertenkonferenzder Fallwäre)

von Vorteil.
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